
Abwägungs- und Planungsprinzipien nach der RASt06

• Schwache vor starken Verkehrsteilnehmern: „Dabei wird es vielfach – vor allem in 
Innerstädten – notwendig sein, die Menge oder zumindest die Ansprüche des 
motorisierten Individualverkehrs an Geschwindigkeit und Komfort zu reduzieren und den 
Fußgänger- und Radverkehr sowie den öffentlichen Personenverkehr zu fördern.“ (RASt
1.1). 

• Von außen nach innen: Der erste Planungsschritt hat grundsätzlich von außen nach innen 
zu erfolgen. Das heißt: Die Differenz zwischen den Flächen für die Randnutzung, den 
Flächen für Fußgänger/Radfahrer, der angestrebten Proportion und der gegebenen 
Gesamtraumbreite ergibt die mögliche Breite der Fahrbahn. Erst danach wird die 
verkehrliche notwendige Fahrbahnbreite in den Abwägungsprozess einbezogen (RASt
3.4).

• Regelbreite Gehweg: Die Regelbreite eines straßenbegleitenden Gehwegs ergibt sich aus 
der Begegnung zweier Personen  plus Sicherheitsabstände zur Hauswand und zur 
Fahrbahn und beträgt 2,50 m. Erhöhte Ansprüche (z.B. Rollstuhlfahrer, Traglasten, etc.) 
können „eine Ausweitung dieser Grundanforderungen erforderlich machen“ (RASt
6.1.6.1).
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Abwägungs- und Planungsprinzipien nach der RASt06

• Proportionen 30 : 40 : 30: „Damit Fußgänger sich wohl fühlen, müssen Seitenräume in 
einem angenehmen Breitenverhältnis zur Fahrbahn stehen; als angenehm wird eine 
Aufteilung von Seitenräumen zur Fahrbahn von 30 : 40 : 30 empfunden.“ (RASt 3.4)

• Geschwindigkeitsreduzierung schafft Bewegungsspielraum: Grundmaße für 
Verkehrsräume von Kraftfahrzeugen ergeben sich aus der Breite der Fahrzeuge, den 
Bewegungsspielräumen und der tatsächlichen Fahrweise (z.B. in Kurven). Macht der 
begrenzte Raum eine Reduzierung der Bewegungsräume notwendig, so sollte dies durch 
eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit und einer entsprechenden Gestaltung des 
Verkehrsraums begegnet werden (RASt 4.3) 
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Abwägung an Fahrbahn und Gehweg für Uhlandstraße nach RASt

Mindestbreite 
Gehweg
2,50 m

Platz-
knappheit

Ja, da nur 7,50 m zur 
Verfügung

Abwägung

• Verzicht auf Flächen ruhender 
Verkehr

• Verzicht Radverkehrsflächen
• Reduzierung Fahrstreifen
• Umstellung 

Einrichtungsverkehr
• Verringerung 

Fahrstreifenbreite bei 
Reduzierung Geschwindigkeit

Anforderung 
Fahrbahnbreite  

Erschließungsstraße
6,00 – 4,50 m

Überprüfung 
Ausnahmen für 

Abweichung 
Mindestbreite 

Gehweg

• 2,10 m bei Wohnwegen 
mit offenen Einfriedungen

• 1,50 m bei beengten 
dörflichen Hauptstraßen 
mit geringem Fußverkehr

Mindestbreite 
Fahrstreifen wird mit
5,00 m (inkl. Bankett) 

und Geschwindigkeits-
reduzierung 
eingehalten 

Überprüfung 
verkehrliche 

Anforderungen 
z.B. anhand 

Verkehrsstärke

Typisierung 
Uhlandstraße
Sammelstraße 

(ES IV – RASt 5.2.3.) 

Ergebnis der Abwägung

• Mindestbreite Gehweg (2,50m)
• Breite Fahrbahn (5,00 m)
• Reduzierung Geschwindigkeit

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
Max. 900 
KfZ/24 h
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7,5 m
1,5 m 1,5 m

2,5 m

MuldeMulde

1,80m Gehweg sowie 
0,7m Sicherheitsabstände

0,5m
Bankett

4,5 m
Fahrbahn

Mindestbreite 
Fahrbahn 
nach RASt

Mindestbreite 
Gehweg

nach RASt

Reduzierung 
Höchstgeschwindigkeit 

zur Verbesserung 
Bewegungsräume gem. 

RASt 4.3. 

Abwägungsergebnis Uhlandstraße mit 7,5 m Breite nach RASt06
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